
  

Interpellation Nr. 110 (Oktober 2017) 

betreffend neu geschaffener Anlaufstelle Radikalisierung 
17.5339.01 

 

Anlaufstelle und Task-Force Radikalisierung, seit 1. November 2016 im Einsatz, entsprechen dringenden 
gesellschaftlichen Bedürfnissen. Werden, unter anderem aus religiösen Motiven, Terrorakte geplant, so muss die 
Ausführung verhindert werden. Nach Möglichkeit müssen die handelnden Personen zur Einsicht gebracht 
werden, dass Terrorakte in keiner der bestehenden Religionen eine glaubwürdige Begründung finden können. Sie 
stehen in schroffem Widerspruch zu jeder mitmenschlichen Verantwortung. 

Doch müssen Anlaufstelle und Task-Force Radikalisierung an klare rechtsstaatliche Kriterien gebunden werden. 
Bei weitem nicht jede Person, die fundamentalistische Haltungen zum Ausdruck bringt, darf verdächtigt werden, 
gewaltsame Handlungen zu begehen. Vom rigorosen Bestehen auf religiös motivierten Gesetzen bis zur 
Bereitschaft zu terroristischer Gewalt ist ein weiter Weg. Es darf nicht zur pauschalen Verdächtigung von religiös 
strengen Bevölkerungsgruppen mit Konsequenzen in Schule, Ausbildung, Arbeits- und Wohnungsmarkt kommen. 
Nur wenn schwere rechtswidrige Konsequenzen, vor allem im Sinne von Gewalt, drohen, soll die Anlaufstelle 
verhindernd wirksam werden. Im Übrigen hat heute zur Auseinandersetzung mit problematischen religiösen 
Praktiken der interreligiöse Dialog eine zentrale Bedeutung. Wer sich im Familienverband gegen lebensfeindliche 
religiöse Praktiken zur Wehr setzt, braucht Förderung und Unterstützung. 

Am Ende von Dschihad-Lebenswegen steht zu grossen Teilen das Selbstmordattentat Da stellt sich die bisher 
kaum geklärte Frage, warum Menschen einen solchen Weg gehen. Dahinter steht eine Sichtweise, in welcher 
alles Leben in der diesseitigen Welt seinen Wert verloren hat. Da muss bei den für Terror anfälligen Menschen 
um echte Lebensbejahung gerungen werden, welche die tödlichen Konsequenzen verhindert. 

Im Sinne dieser Überlegungen stelle ich folgende Fragen: 

1. Wie werden die rechtsstaatlichen Grenzen der Einsätze von Anlaufstelle und Task-Force Radikalisierung 
gezogen? Wie lässt sich gewährleisten, dass nur rechtswidrige Konsequenzen, vor allem im Sinne von 
Gewalt, abgewehrt werden? 

2. Wie lässt sich die Diskriminierung ganzer Bevölkerungsgruppen wegen der Gefahr der Radikalisierung 
verhindern? 

3. Wie kann der allgemeinen Lebensfeindlichkeit, die in terroristischen Haltungen ihren Ausdruck findet, 
begegnet werden? Vor allem bei jungen Menschen bestehen durchaus Chancen, dass Irrwege 
überwunden werden können. 

Jürg Meyer 

 


